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Belehrung zur Studienfahrt nach Jena/Weimar/Erfurt  
 
Sehr geehrte Eltern, 
Ihre Tochter/Ihr Sohn nimmt vom 14.06. -18.06.2010 an der Studienfahrt nach Jena/Weimar/Erfurt teil.  
 
Abfahrt:  14.06.2010, 09:00 Uhr mit Reisebus  ab Zirkusstraße 7, 01069 Dresden  
Rückkehr:  18.06.2010, 12:30 Uhr mit Reisebus an Zirkusstraße 7, 01069 Dresden  
 
Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um eine Schulfahrt im Sinne der "Verwaltungsvorschrift des 
Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Durchführung von Schulfahrten" vom 08. Juni 1999.  
Gegen Unfälle bei Schulfahrten sind alle Schüler in der Sächsischen Unfallkasse gesetzlich versichert. 
Ausgenommen sind nach Ziffer 15 der genannten Verwaltungsvorschrift „eigenwirtschaftliche (private) 
Tätigkeiten, die nicht durch die Schulveranstaltung bedingt sind (z.B. Essen, Trinken, Schlafen und 
Freizeit)“. 
Mitzuführen sind 

- ein Versicherungsausweis der Krankenkasse (bei Privatversicherung mit Anschrift und 
     Versicherungsnummer) und eventuell notwendige Medikamente, 
- Personalausweis (wenn vorhanden). 
 

Die Schüler unterliegen während der gesamten Schulfahrt der Aufsichtspflicht der Lehrkräfte und 
Begleitpersonen.  Ihren Anordnungen ist grundsätzlich Folge zu leisten. 
 

Wir erwarten, dass jede Schülerin und jeder Schüler sich der Verantwortung für das Ansehen unseres 
Gymnasiums bewusst ist. 
 
Die Hausordnung des Jugendgästehauses Jena ist verp flichtend in allen ihren Punkten. 
 
Der Konsum, Erwerb oder Besitz von Alkohol oder Drogen ist während der gesamten Exkursion 
ausdrücklich untersagt. Es gilt das Rauchverbot gemäß der gesetzlichen Vorschriften. 
 
Taschengeld und eventuell mitgeführte Wertgegenstände werden selbstständig verwaltet und 
aufbewahrt. 

        
Sollte sich ein Unfall ereignen oder eine ernsthafte Erkrankung auftreten, so werden wir sofort für 
ärztliche Hilfe sorgen und Sie umgehend telefonisch benachrichtigen. 

 
Bei außergewöhnlich schwerwiegenden Verstößen gegen Verhaltensregeln können Schüler von der 
weiteren Teilnahme an der Exkursion ausgeschlossen werden (Ziffer 17 der Verwaltungsvorschrift 
vom 08. Juni 1999). In diesem Falle würden wir Sie umgehend von dieser Entscheidung unterrichten.  
Für dadurch entstehende Zusatzkosten haften die Erziehungsberechtigten.  

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie bitte Ihr Einverständnis mit den aufgeführten Regelungen.  
 
Dresden, 01.06.2010                                                                                      Rotte, Mißner, John (Tutoren) 
______________________________________________________________________  

Belehrung Studienfahrt nach Jena/Weimar/Erfurt (14. 06.-18.06.2010) 
 
Hiermit bestätigen wir unser Einverständnis zu den aufgeführten Regelungen. 
 

Name: 

Telefonnummer für den Notfall: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                           Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
                                                                             oder volljähriger Schüler    
 


